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rene Verwaltungsstrukturen und Infrastrukturen zurückgreifen konnten, er-
staunlich gut gelungen. Auch das Sonderkündigungsrecht und die Warteschlei-
fenregelung des Einigungsvertrages haben – generalisierend betrachtet – schon
nach kurzer Zeit die Ergebnisse geliefert, die der Gesetzgeber gewünscht hatte:

– der Aufbau von Verwaltung und Justiz in den neuen Ländern ist strukturell
und personell abgeschlossen,

– das Berufsbeamtentum ist in den neuen Ländern verankert,

– der zu hohe Personalbestand in den Behörden ist beseitigt,

– zahlreiche ungeeignete Beschäftigte sind entlassen worden.

Das Ziel einer Akzeptanz des Rechtsstaats und seiner Repräsentanten in Ver-
waltung und Justiz durch die Bürger konnte freilich noch nicht vollständig er-
reicht werden.

2.6.5 Der Rechtsstaat hat mit den Mitteln der Gesetzgebung, der Exekutive
und der Rechtsprechung in wenigen Jahren einen Systemwechsel bewältigt,
ohne dabei die von der Verfassung garantierten Rechte seiner Bürger zu ver-
letzten. Allein mit den Mitteln der Gesetzgebung und dem Korrektiv der recht-
sprechenden Gewalt ist ein funktionierendes Staatswesen jedoch nicht zu er-
reichen. Etwaige Defizite gesamtgesellschaftlicher Aufarbeitung kann und darf
die justitielle Aufarbeitung weder ersetzen noch nachholen. Es bleibt daher
Aufgabe der gesamten Gesellschaft, sich mit den festgestellten Defiziten die-
ses Prozesses auseinanderzusetzen und Verpflichtung des Staates, die Akzep-
tanz der Verwaltung in der Zukunft zu sichern.

2.7 Handlungsempfehlungen

– Es ist geboten, auch in den kommenden Jahren im Rahmen der Dienstauf-
sicht Bitten und Beschwerden der Bevölkerung über Seilschaften und Be-
nachteiligungen von Antragstellern nachzugehen und innerbehördlich die
personalrechtlichen Handlungsspielräume auszuschöpfen, um den Bürgern
mit Repräsentanten gegenüberzutreten, die rechtsstaatliches Handeln
glaubwürdig vermitteln.

– Die Verfahrensdauer bei Behörden und Gerichten muß spürbar verkürzt
werden, um die tatsächliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen glaubhaft zu
vermitteln. Nur so läßt sich das Selbstbewußtsein der Menschen stärken,
das ein funktionierendes Staatswesen garantiert.

– Die unterschiedliche Besoldung von Zeit- und Berufssoldaten der Bundes-
wehr ist – anders als die Besoldungspraxis hinsichtlich anderer Beschäftig-
ter des öffentlichen Dienstes – weder den Betroffenen vermittelbar noch
leuchtet diese Praxis der Enquete-Kommission ein. Von Soldaten wird eine
hohe Mobilität erwartet, häufige Versetzungen und Abordnungen sind die
Regel und prägen deren Berufsbild ebenso wie Auslandsverwendungen und
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-einsätze, so daß eine Zuordnung zu den neuen oder alten Bundesländern im
Besoldungsrecht für die Zeit- und Berufssoldaten zukünftig entfallen sollte.

– Im Bereich der Elitenforschung liegen empirisch gesicherte Erkenntnisse
zum Verbleib von ca. 339.000 ehemaligen Nomenklaturkadern bislang
kaum vor. Es empfiehlt sich, sowohl Forschungsprojekte über die Entste-
hung der Verwaltungen in den neuen Ländern und die Praxis der Übernah-
me dieses Personenkreises zu initiieren und zu unterstützen als auch nach
dem Verbleib und der heutigen sozialen Stellung derjenigen Funktionäre zu
fragen, die sich um eine Übernahme in den öffentlichen Dienst nicht be-
müht haben. Der Deutsche Bundestag und die Landtage der neuen Länder
sollten darüber hinaus den an sie gerichteten Hinweisen und Beschwerden
aus der Bevölkerung auf neu entstandene Beziehungsgeflechte und „Seil-
schaften“ ehemaliger Nomenklaturkader zum Nachteil der Allgemeinheit
oder einzelner intensiv nachgehen.

3. Leistungsfähigkeit der rechtsstaatlichen Ordnung bei der Aufarbeitung der
SED-Diktatur, rechtsvergleichende Betrachtungen und Schlußfolgerungen für
den Aufarbeitungsprozeß in Deutschland

Der Wandel von einer Diktatur zur rechtsstaatlichen Ordnung, der mit der
deutschen Vereinigung einherging, wurde von den Bürgern der neuen Länder
mit großen Hoffnungen und weitreichenden Gerechtigkeitserwartungen be-
gleitet. Der Gesetzgeber hatte die Aufgabe, mit der grundgesetzlichen Ordnung
und dem vom Einigungsvertrag vorgegebenen Instrumentarium eine sozialisti-
sche Gesellschafts- und Rechtsordnung in rechtsstaatliche Strukturen zu trans-
formieren. Die Menschen in den neuen Ländern mußten aber auch die für sie
neue Rechtsordnung und das Rechtsleben verinnerlichen, Vertrauen gewinnen
und sich darin zurechtfinden. Von der im Aufbau befindlichen Justiz wurden
schnelle Entscheidungen und die zügige Herstellung von Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit verlangt. Die Arbeit des Gesetzgebers und die Entscheidungs-
findung der Gerichte ist von vielfältigen Erwartungen, gegenläufigen Belangen
und kontroversen Debatten begleitet worden.

Die Enquete-Kommission ist der Frage nachgegangen, inwieweit ein Rechts-
frieden hergestellt werden konnte und hat dazu das Verfassungsrecht, das
Verwaltungsrecht, das Zivilrecht und das Arbeitsrecht als die wesentlichen
Arbeitsfelder der justitiellen Aufarbeitung untersucht. In einem Vergleich der
Aufarbeitung der NS-Diktatur in der Bundesrepublik Deutschland und derjeni-
gen der SED-Diktatur sowie mit rechtsvergleichenden Betrachtungen der Auf-
arbeitung von Diktaturen in den Staaten Mittel- und Osteuropas hat sie zu-
künftige Aspekte justitieller Aufarbeitung erörtert.


